
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung gemäß § 26 
Abs. 1 WpHG 
 
 
1.) Die UniCredit Bank AG, München, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG 
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 13. Oktober 2010 die 
Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 9,90 % (14.790.335 
Stimmrechte) beträgt.  
 
 
2.) Die UniCredit Bank AG, München, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG 
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 14. Oktober 2010 die 
Schwellen von 5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0,00 % (0 Stimmrechte) 
beträgt. 
 
 
3.) Die UniCredit S.p.A., Rom, Italien, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr 
Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 13. Oktober 2010 die Schwellen von 3 % und 
5 % überschritten hat und zu diesem Tag 9,90 % (14.790.335 Stimmrechte) beträgt. 
 
Davon sind ihr 9,90 % (14.790.335 Stimmrechte) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 
zuzurechnen. 
Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, 
deren Stimmrechtsanteil an der Q-Cells SE jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten: 

• UniCredit Bank AG 
 
 
4.) Die UniCredit S.p.A., Rom, Italien, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr 
Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 14. Oktober 2010 die Schwellen von 5 % und 
3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0,00 % (0 Stimmrechte) beträgt. 
 
Davon sind ihr 0,00 % (0 Stimmrechte) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 
 
 
 
 
Bitterfeld-Wolfen, 21. Oktober 2010 
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